
H o f o r d n u n g 
 

 Es besteht Rauchverbot in allen Gebäuden. 
 

 Unbefugten ist das Betreten von Stallgebäuden und Reitflächen nicht gestattet. 
 

 Mitgebrachte Hunde sind an der Leine zu führen. Das Haftungsrisiko obliegt dem 
Halter. 
 

 Mitgebrachte Gäste haben sich dem Fluchtverhalten der Tiere anzupassen und sich 
entsprechend zu verhalten. 
 

 Gerätschaften sind nach Gebrauch wieder an Ort und Stelle zu bringen. 
 

 Zu den Voltigierzeiten ist der Longierzirkel, bei schlechtem Wetter die Halle, gesperrt. 
Diese Zeiten sind auf der Vereinshompage aufgeführt und am „schwarzen Brett“ 
ausgehängt. 

 
 Auf dem Dressurviereck wird nicht voltigiert. 

 
 Im Forstrevier „Schlosshof Garath“ ist ein Reitweg ausgezeichnet. Nur auf diesem Weg 

ist das Reiten gestattet und aus Sicherheitsgründen darf dieser auch nicht verlassen 
werden. 
 

 Hunde dürfen auf diesem Reitweg wegen der Wildsaugefahr nicht mitgeführt werden, 
auch nicht an der Leine. 
 

 Weidegang von 1 Stunde täglich ist für Jeden gestattet. Hierfür wird im Wechsel eine 
Weide freigegeben. 

 
 Für das Rein- und Rausführen der Pferde in den Paddock oder auf die Weide hat jeder 

Halter selbst Sorge zu tragen. 
 

 Die Lichtanlagen sind nach dem Verlassen der Gebäude immer auszuschalten. 
 

 In der Halle und auf dem Reitplatz gelten für alle die üblichen Bahnregeln. 
 

 Bei der Behandlung der Tiere sind die ethischen Grundsätze zwingend einzuhalten. 
 

 In der Halle ist das Freilaufen lassen der Pferde nicht gestattet. 
 

 Vor dem Verlassen der Außenplätze bzw. der Halle sind die Hufe auszukratzen und es 
ist abzuäppeln. Die Schubkarren sind bei Bedarf zu leeren 
 

 Nach dem Longieren und Springen ist die Bodenoberfläche mit dem Rechen wieder 
herzustellen. 
 

 Die Longenarbeit ist in der Halle und dem Dressurviereck nur zugelassen, wenn der 
Longierplatz belegt ist. 
 

 Müll und Verpackung sind von Jedem selbst zu entsorgen. 
 

 Stellplätze für Pferdeanhänger werden nicht gestellt. 
 

 Auf dem Hofgelände ist eine max. Geschwindigkeit von 15 km/h zulässig. 
 

 
 


